
3.4 Beschlussvorschlag an den Gemeinderat zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2020 

 

1. Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 
Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest: 
 
 

 



 
 
 
Im Rahmen der Ergebnisverwendung gem. § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche 
Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und das 
Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. 
 
Der vorstehende Jahresabschluss wird gemäß § 95b GemO hiermit öffentlich bekannt 
gegeben.  
 
Der Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht ist von Mittwoch, 02.August, bis 
Freitag 11. August 2023 (einschließlich), zur Einsicht in den Diensträumen des 
Fachbereichs Finanzen, Abteilung Haushalt und Steuern, Am Marktplatz 5 
(Marktcenter), Zimmer 424, zu den üblichen Öffnungszeiten ausgelegt.  
 
Offenburg, den 25.07.2023 
 
Der Oberbürgermeister: 
i.V. 
 
gez. HP Kopp 
Bürgermeister 
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